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Umbenennung Langemarckstraße 
 
 
Vorlagentext 
 
A. Problem 
Für die Langemarckstraße im Stadtteil Neustadt muss eine Entscheidung zur Umbenennung gemäß § 
37 des Bremischen Landesstraßengesetzes getroffen werden. 
B. Lösung 
Das Recht zur Entscheidung über die Benennung von Straßen mit Stadtteilbezug liegt bei den Beiräten. 
Der Vorschlag ist vom zuständigen Beirat des Ortsamtes Neustadt beschlossen worden. 
 
Erklärung / Legendentext: 
Die Langemarckstraße war am 11.11.1937 während der Zeit der NS-Diktatur selbst aus einer 
Umbenennung der ehemaligen Straßen Große Allee, Kleine Allee und Meterstraße hervorgegangen. 
Diese Namenssetzung erfolgte von der damaligen nationalsozialistischen Regierung in der klaren 
Absicht, ein seit den 1920er Jahren mythologisch verklärtes Kriegsereignis (sog. „Mythos von 
Langemarck“) im Sinne der NS-Propaganda zu instrumentalisieren. 
 
Im Angesicht des am 24.02.2022 begonnenen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine möchte die 
Georg-Elser-Initiative ein deutliches Zeichen gegen Nationalismus, Kriegspropaganda und 
Imperialismus setzen. Die russische Propaganda ähnele in erschreckender Weise der Propaganda, die 
mit dem „Mythos von Langemarck“ verbunden sei. Mit der Umbenennung der Langemarckstraße in 
Georg-Elser-Allee würde ein deutliches Zeichen für eine friedliche Gesellschaft, Frieden und Zivilcourage 
gesetzt werden. 
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Mit Georg Elser soll dabei eine Person geehrt werden, den die selbst gewonnene Einsicht in die Gefahr, 
die von den Nationalsozialisten und dem Diktator Adolf Hitler ausging, zu einem Attentat auf Adolf Hitler 
veranlasst hat – zu einer Tat, die Georg Elser nach Festnahme, Verurteilung und Konzentrationslagerhaft 
letztlich das eigene Leben gekostet hat. 
 
Die Umbenennung der Langemarckstraße soll nach der Vorstellung der Georg-Elser-Initiative 
gleichzeitig zum Anlass genommen werden, über die Schlacht von Langemark aufzuklären, da selbst 
vielen Anwohnenden der Ursprung des Namens und die historischen Hintergründe unbekannt sind. 
Hierzu sollen u. a. im Verlauf der Straße mehrere Gedenktafeln aufgestellt werden, um über die 
geschichtlichen Ereignisse zu informieren. 
 
Ganz allgemein ist der Umgang mit historischen Straßennamen, deren Bedeutung oder Ursprung dem 
heutigen Wertesystem entgegenstehen, kommunalpolitisch zu entscheiden. Die Umbenennung einer 
Straße setzt zwar ein deutliches Signal, dass die im Namen zum Ausdruck kommende Überzeugung 
oder einer damit bezweckten Ehrung widersprochen wird. Allein durch die Tilgung eines Straßennamens 
wird Geschichte jedoch nicht überwunden. Vielmehr bedarf es einer dauerhaften 
gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung gerade mit den dunklen Phasen der Geschichte. Hierfür 
können Straßennamen auch stetiger Anstoß zum „kritischen Erinnern“ sein. 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Entscheidung, die auch für zukünftige 
Umbenennungsbegehren (z. B. bei Straßennamen mit kolonialem Hintergrund) richtungsweisend sein 
kann, strebt das Ressort an, anknüpfend an diese Entscheidung einen breit angelegten Dialogprozess 
über den generellen Umgang mit historisch belasteten Straßennamen anzustoßen. 
 
C. Alternativen  
Für die Umbenennung der Langemarckstraße wurde bei der Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung ein Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
durchgeführt. In diesem Rahmen konnten insbesondere die betroffenen Anlieger:innen ihre Belange 
vorbringen. Im Ergebnis einer rechtlichen Bewertung dieser Einwendungen liegen keine Gründe vor, die 
eine Umbenennung der Langemarckstraße nicht zulassen würden. 
 
D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 
Die Umbenennung hätte zur Folge, dass die Ausweisdokumente der Anwohnenden geändert oder neu 
beantragt, Adressänderungen (z. B. bei Banken, Versicherung) vorgenommen sowie Daueraufträge, 
Abonnements, Verträge usw. angepasst werden müssten. 
Wenngleich der finanzielle Aufwand den gelegentlich auftretenden Kosten des allgemeinen Lebens 
zuzurechnen und daher vertretbar ist, ist beabsichtigt, aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von 
öffentlichen Gebühren für die Neuausstellung oder Berichtigung von Dokumenten, Urkunden oder 
Registern zu verzichten. Die jeweilig zuständigen Behörden haben ihren Gebührenausfall für vertretbar 
erklärt, sodass mit der Umbenennung ein Gebührenverzicht einhergehen soll. Auch soll durch geeignete 
Maßnahmen der bürokratische Aufwand so gering wie möglich gehalten werden. 
Kosten, die Gewerbetreibenden z. B. durch die Änderung der Internetseiten und Werbematerialien oder 
Benachrichtigung von Kund:innen, Geschäftspartner:innen oder Dienstleister:innen entstehen, sind den 
gelegentlich auftretenden Kosten des Geschäftsbetriebes zuzurechnen. Es ist nicht zu erwarten, dass 
es in diesem Rahmen zu begründeten Ersatzansprüchen gegen die Stadtgemeinde Bremen kommt. 
Genderspezifische Auswirkungen einer Umbenennung sind nicht ersichtlich. 
E. Beteiligung/Abstimmung  
Alle Senatsressorts wurden zur beantragten Umbenennung gehört und waren mit dieser einverstanden. 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Einer Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen. 
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Beschlussempfehlung 
Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung nimmt den Vorschlag des Beirates 
zur Kenntnis und beschließt die Weiterleitung an den Senat. 
Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung nimmt zur Kenntnis, dass das 
Ressort einen breit angelegten Dialogprozess über den generellen Umgang mit historisch belasteten 
Straßennamen anstoßen wird. 
 

 
Anlage(n): 
1. Teil B_Anl_Umbenennung-Langemarckstraße 
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	d) Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen, außer im Geltungsbereich örtlicher Bauvorschriften nach § 86 Absatz 1 Nummer 1,
	e) Bedachung von fertiggestellten Wohngebäuden, einschließlich der Dachkonstruktion ohne Änderung der bisherigen Abmessungen mit Ausnahme von Maßnahmen der Wärmedämmung, sowie Dachflächenfenster, außer bei Hochhäusern und nicht im Geltungsbereich ört...
	a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1 Quadratmeter, außer im Geltungsbereich örtlicher Bauvorschriften nach § 86 Absatz 1 Nummer 1 und 2,
	b) Waren- und Leistungsautomaten sowie Packstationen von Post- und Paketdienstleistern, außer im Geltungsbereich örtlicher Bauvorschriften nach § 86 Absatz 1 Nummer 1 und 2,
	c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend für höchstens zwei Monate angebracht werden, außer im Außenbereich,
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	f) Werbeanlagen, die genehmigte Anlagen in den bisherigen Abmessungen unverändert ersetzen, außer im Geltungsbereich örtlicher Bauvorschriften nach § 86 Absatz 1 Nummer 1 und 2,
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	h) Werbeanlagen, die baulicher Bestandteil von Fahrgastunterständen nach Nummer 1 Buchstabe e sind,
	i) Servicesäulen und Hinweistafeln für Mobilitätsdienstleistungen;
	a) Baustelleneinrichtungen, einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,
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	02_Entwurf_Begründung BremLBO-2024
	Die Legaldefinition ist notwendig, um auf dieser Grundlage eine rechtssichere Beurteilung vornehmen zu können, ob es sich um eine überwiegend unzulässiger Weise mit Befestigungsmaterial bedeckte, unbegrünte Freifläche handelt, die erkennbar nicht mehr...
	Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass gepflasterte oder betonierte Vollversiegelungen und ggf. betonierte Fugen bereits nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aufgrund fehlender Wasserdurchlässigkeit i.V.m. dem Begrünungsgebot nach § 8 Absatz 1 Satz 1 ...
	Die im Sinne dieses Gesetzes vorgenommene Begrünung oder Bepflanzung kann im Sinne einer ökologisch wertvollen Zwischennutzung zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt werden, wenn die Freifläche für eine zulässige bauliche Nutzung verwendet werden...
	Der bereits mit dem BegrünungsOG-2023 auf 50 m² herabgesetzte Schwellenwert für die verpflichtende Dachbegrünung knüpft an die bestehenden Flächenbeschränkungen für verfahrensfreie Bauvorhaben im Aufzählungskatalog nach § 61 Absatz 1 an. Regelungsziel...
	Andererseits fallen seit dem 2023 nachgeschärften BegrünungsOG auch Reihenhauszeilen mit Flachdächern, die z. B. bei durchschnittlicher Breite von ca. 5,00 Metern und einer Länge von mehr als 10,00 Metern über eine Flachdachfläche von mehr als 50 m² j...
	Reihenhäuser in der Rechtsform nach WEG werden bauordnungsrechtlich als ein Gebäude betrachtet, wenn diese einzelnen Nutzungseinheiten (Hausgrundstücke im Sondereigentum) in baulicher Verbindung miteinander stehen, z.B. gemeinsame Regenrinnen, durchgä...

	Sofern bei real geteilten Reihenhäusern die Flachdachfläche je Grundstück unterhalb des Schwellenwertes von 50 m² liegt, bleibt es bei einer freiwilligen Dachbegrünungsentscheidung durch den Eigentümer. Gleiches gilt für die Begrünung verfahrensfreier...
	Die nachfolgenden Ausführungen wurden aus dem Mustererlass der ARGEBAU zum Thema „Brandverhalten begrünter Dächer“ vom Juni 1989 übernommen und sind bei der Planung und Bauausführung zu beachten:
	Gemeint ist die Vegetationstragschicht ohne Drän-, Filter-, Vlies- und Speicherelemente. Die Mindestschichtdicke liegt damit im unteren Bereich der Substratstärken für extensive Dachbegrüngen für die 8 bis 15 cm üblich sind. Dadurch wird einerseits da...
	Satz 3 entspricht unverändert § 4 Absatz 1 Satz 3 BegrünungsOG und ermöglicht als Erleichterung, dass bei hallenartigen Gebäuden auch geringere Schichtdicken zulässig sind, sofern die durchwurzelbare Schicht mindestens 4 cm beträgt und der Spitzenabfl...
	Satz 4 wird ebenfalls unverändert aus § 4 Absatz 2 BegrünungsOG a.F. übernommen und regelt, dass Flächen für haustechnische Anlagen, für Tageslicht-Beleuchtungselemente und Dachterrassen bis zu einem Flächenanteil von insgesamt 30 Prozent der jeweilig...
	Der in § 4 Absatz 1 Satz 4 des BegrünungsOG a.F. enthaltene Hinweis, dass die Dachbegrünung in den entsprechenden Bauvorlagen darzustellen ist, ist entbehrlich, weil diese Anforderung zwischenzeitlich direkt ablesbar in § 8 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe...
	Buchstabe a) enthält weiterhin eingeschossige, auch gewerblich genutzte Gebäude mit einer Bruttogrundfläche bis zu 10 m², außer im Außenbereich, wird aber im Innenbereich um die Zulässigkeit von Gartengerätehäusern bis 12 m² Bruttogrundfläche ergänzt.
	Die Erweiterung nimmt Bezug auf geänderte Wohnbedürfnisse. Insbesondere bei Einfamilien- oder Reihenhäusern hat sich die bisherige verfahrensfreie Grenze von 10 m² bei den Wohnnebenanlagen als nicht mehr angemessen erwiesen. Im Rahmen der Förderung de...
	Nach Buchstabe b) wird die Verfahrensfreiheit von Garagen, einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe nach § 6 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 bis zu 3 m und einer Bruttogrundfläche bis zu insgesamt 50 m² je Baugrundstück, außer im A...
	Dies vor dem Hintergrund, dass § 9 Absatz 4 des Mobilitätsbauortsgesetztes für die Stadtgemeinde Bremen fordert, dass Flächen mit mehr als zehn notwendigen Fahrradabstellplätzen zu überdachen sind. Sofern diese Abstellflächen nicht im Gebäude untergeb...
	Allerdings ist für diese baulichen Anlagen auch weiterhin eine isolierte planungsrechtliche Befreiung erforderlich, sofern diese auf nicht überbaubarer Grundstücksfläche errichtet werden sollen.
	Nach der neuen Nummer 2 fällt die Modernisierung und der Ersatz von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energie (Repowering) nun ebenfalls in den Anwendungsbereich der Genehmigungsfreistellung.

	1. Einfamilienhäuser, einschließlich einer Einliegerwohnung, mit einer Geschossfläche bis zu 200 m², ausgenommen sind Vorhaben an Kulturdenkmälern oder in ihrer Umgebung,
	2. gewerbliche Gebäude mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschoss bis zu 250 m² Grundfläche und bis zu 5 m Wandhöhe im Sinne von § 6 Absatz 4,
	3. landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit nicht mehr als 2 oberirdischen Geschossen bis 250 m2 Grundfläche,
	4. Garagen bis 100 m² Nutzungsfläche,
	5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden
	In Absatz 1 Satz 1 bleiben mit den Nummern 1 bis 17 die bisherigen Ordnungswidrigkeitentatbestände der BremLBO-2022 unverändert, werden jedoch um die aus § 6 des BegrünungsOG-2023 überführten Tatbestände ergänzt.
	Demnach handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	nach Nummer 18 nicht für bauliche Anlagen genutzte Grundstücksflächen nicht nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dauerhaft begrünt oder bepflanzt und
	nach Nummer 19 Flachdachflächen nicht entsprechend den Vorgaben des § 32 Absatz 11 errichtet.
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	i) Finanzierungsplan,
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	k) Erklärung zum Vorsteuerabzug.
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